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1 Übersicht 

1.1 Basisdaten 

Pflanzenschutzmittel Movento OD 150 
Kenn-Nr. 006554-00/00 
Antragsart Zulassungsantrag gemäß § 15c PflSchG 
Antragsteller Bayer CropScience Deutschland GmbH Registrierung & PGA, Elisa-

beth-Selbert-Straße 4 a, 40764 Langenfeld 
Wirkungsbereich Insektizid 
Formulierungstyp Dispersion in Öl (ölhaltiges Suspensionskonzentrat) 

 

Wirkstoff (Wirkstoffnummer) 
 Spirotetramat (1097)  
 Gehalt 150 g/l 
 Enthalten in zugelassenen Mitteln nein 
 Status in der Wirkstoffprüfung Neuer Wirkstoff, die Endfassung der Monographie ist 

verteilt, aber von den MS noch nicht kommentiert 
(RMS ist AT). Verlängerung/Erstellung vorläufiger Zu-
lassungen bis Ende 2012 möglich. 
 

1.2 Beabsichtigte Entscheidung des BVL 

1.2.1 Mittel 

nicht zulassen 

1.2.2 Beantragte Anwendungen 

Nummer Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Schadorganismus/ 
Zweckbestimmung 

Entscheidung

00-001 Hopfen Blattläuse nicht zulassen
00-002 Hopfen Blattläuse nicht zulassen
00-003 Apfel Blutlaus nicht zulassen
00-004 Apfel Saugende Insekten nicht zulassen
00-005 Salate Blattläuse zulassen 
00-006 Blumenkohle Blattläuse nicht zulassen
00-007 Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und 

Wirsingkohl) 
Blattläuse zulassen 

00-008 Kohlrabi Blattläuse zulassen 
00-009 Blattkohle Blattläuse zulassen 
00-010 Speisezwiebel Thrips spp. zulassen 
00-011 Ziergehölze, Baumschulgehölz-

pflanzen 
Blattläuse zulassen 

00-012 Ziergehölze, Baumschulgehölz-
pflanzen 

Blattläuse zulassen 

1.3 Zusammenfassende Beurteilung/Hintergrund für die Entscheidung 

Bei Movento OD 150 handelt es sich um eine Dispersion in Öl. Die technischen Daten erfüllen die 
Mindestanforderungen des FAO/WHO-Manuals (2010) und weisen darauf hin, dass bei bestim-
mungsgemäßer Handhabung und Anwendung keine Probleme auftreten sollten. 
Für die Bestimmung des Wirkstoffs Spirotetramat im technischen Material und in der Formulierung 
stehen valide Analysemethoden zur Verfügung. 
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Zur Bestimmung von Rückständen des Wirkstoffes Spirotetramat und der jeweiligen Metabolite in 
Lebensmitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs, Boden, Wasser und Luft stehen geeignete 
analytische Methoden für die Überwachung von Höchstmengen, Grenz- oder Richtwerten zur Ver-
fügung. 
Das Mittel Movento mit dem Wirkstoff Spirotetramat ist antragsgemäß für die Anwendung gegen 
Blattläuse im Hopfen, Salat, Kohl und Ziergehölzen bzw. Baumschulgehölzpflanzen, sowie gegen 
Saugende Insekten in Äpfeln und Thripse in Gemüsezwiebeln vorgesehen. Der Wirkstoff Spiro-
tetramat ist ein neuartiges vollsystemisches Insektizid und Akarizid. Der Wirkstoff gehört zur Grup-
pe der Ketoenole (Tetramsäurederivat) und wird in der IRAC-Gruppe 23 gelistet. Der Wirkungsme-
chanismus beruht auf der Hemmung der Lipid-Biosynthese, wobei der Wirkstoff mit der Acetyl-CoA 
Carboxylase interagiert. Der Wirkstoff hat keine Kontaktwirkung, er muss oral aufgenommen wer-
den. Die Wirkung gegen saugende Insekten (z.B. Blattläuse, Schildläuse, Weiße Fliege, Blattflöhe, 
Thripse usw.) erfolgt sukzessive nach der Aufnahme des Insektizides mit einer langsamen Initial-
wirkung und anschließender sehr guten Dauerwirkung. In der Pflanze wird der Wirkstoff akropetal 
im Xylem sowie akro- und basipetal im Phloem transportiert. Dadurch kann der Wirkstoff einen 
effektiven Schutz der jungen und der alten Blätter ermöglichen. Die eingereichten Wirksamkeits-
studien belegen die Wirksamkeit des Mittels. Eine Ausnahme machten die beantragten Anwen-
dungen gegen Blattläuse in Zierpflanzen (AWG 011 und 012). Das Mittel ist hier mit einer höheren 
Aufwandmenge in den Wirksamkeitsversuchen getestet worden als beantragt. Dabei waren die 
Wirkungsgrade stark schwankend und insgesamt grade ausreichend. Das JKI kann einer Zulas-
sung dieser Anwendungen nur zustimmen, wenn die beantragte Aufwandmenge der geprüften 
angepasst wird, bzw. die Pflanzengröße auf bis zu 50 cm beschränkt wird. Es besteht Diskussi-
onsbedarf im SVA. 
Unterlagen zum Grenzaufwand liegen vor und rechtfertigen die Aufwandmengen in den jeweiligen 
Anwendungen.  Über Resistenzen gegenüber dem Wirkstoff Spirotetramat wurde bisher nicht be-
richtet. In einer getesteten Apfelsorte traten nach der Behandlung Pflanzenschäden auf. Deshalb 
und aufgrund der Vielzahl der Zierpflanzenkulturen wird in Äpfeln und Zierpflanzen die Auflage 
WH915 erteilt. In den anderen geprüften Kulturen waren phytotoxische Schäden nicht zu beobach-
ten. Erkenntnisse über negative Einflüsse auf Quantität und Qualität des Ertrags, sowie uner-
wünschte oder unbeabsichtigte Nebenwirkungen liegen nicht vor. Das Mittel wird als bienengefähr-
lich (B1) eingestuft, da eine Gefährdung der Bienenbrut nicht ausgeschlossen werden kann 
(NB6611). Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Arten Typhlodromus pyri 
(Raubmilbe) (NN234) und Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) (NN261) und 
nichtschädigend für Populationen der Arten Chrysoperla cernea (Florfliege) (NN170) und Aphidius 
rhopalosiphi (Brackwespe) (NN1842) eingestuft. Bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter 
Anwendung sind keine unvertretbaren Auswirkungen des Mittels Movento auf Regenwürmer und 
andere Bodenmakroorganismen sowie auf Bodenmikroorganismen und somit auch keine unver-
tretbaren Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit zu erwarten. 
Die vorliegenden Angaben zum Wirkstoff Spirotetramat sowie zum Präparat Movento reichen zur 
Bewertung möglicher Gesundheitsgefahren sowie des Risikos für Mensch und Tier aus. Schädi-
gende Auswirkungen auf die Gesundheit von Anwender, Arbeiter oder Dritte sind bei sachgerech-
ter und bestimmungsgemäßer Anwendung des Pflanzenschutzmittels nicht zu erwarten.  
Die vorgesehenen Anwendungen führen in den Erntegütern nicht zu Rückständen oberhalb der 
festgesetzten Rückstandshöchstgehalte. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist eine Beein-
trächtigung der Gesundheit der Verbraucher durch die Aufnahme von Spirotetramat-Rückständen 
mit der Nahrung nicht zu erwarten. 
Als Folge der vorgesehenen Anwendungen im Gemüse-, Hopfen-, Obst- und Zierpflanzenbau sind 
weder eine Anreicherung des Wirkstoffs Spirotetramat im Boden noch schädliche Auswirkungen 
auf das Grundwasser zu erwarten. Wegen der Toxizität des Wirkstoffs sind für Freilandanwendun-
gen zum Schutz von Gewässerorganismen und terrestrischen Nichtziel-Arthropoden entsprechen-
de Anwendungsbestimmungen (Einhaltung von Abständen zu Oberflächengewässern bzw. Saum-
strukturen sowie Einsatz abdriftmindernder Applikationstechnik) zu erteilen. Die Freilandanwen-
dungen in Baumobst und Hopfen sind wegen der höheren Exposition von Nichtzielflächen (höhe-
res Abdriftpotenzial) und der dadurch verursachten möglichen Auswirkungen auf Nichtziel-



 
PSM-Zulassungsbericht 
Movento OD 150 

                        

Antrag: 006554-00/00 - 5 - SVA am: 2012-05-24 

Arthropoden derzeit nicht zulassungsfähig. Für eine abschließende Risikobewertung ist zudem die 
Vorlage eines Fischtests (fish screening assay) unterbrechend nachgefordert, der die Bewertung 
möglicher endokriner Effekte auf Fische erlaubt. 
 

1.4 Kennzeichnungen, Auflagen, Anwendungsbestimmungen und Hinweise zum Mittel 

Spezielle anwendungsbezogene Auflagen und Anwendungsbestimmungen siehe unter Anwen-
dungen (Kapitel 3). 
 
Angabe zur Einstufung und Kennzeichnung gemäß § 5 Gefahrstoffverordnung 

N Umweltgefährlich 
Xn Gesundheitsschädlich 
RA082 Enthält Spirotetramat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
RX062 R 62 : Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. 
SP001 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung 

einzuhalten. 
SX002 S  2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
SX013 S 13 : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten 
SX036 S 36 : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 
SX046 S 46 : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Eti-

kett vorzeigen 
 
Auflagen/Anwendungsbestimmungen gemäß § 15 Abs. 4 PflSchG 

BBA-Ausw. Bienen 
NB6611 Das Mittel wird als bienengefährlich eingestuft (B1). Es darf nicht auf blühende oder 

von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. 
Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten. 

 
Ausw. Arthropoden 
NN234 Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri 

(Raubmilbe) eingestuft. 
NN261 Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Coccinella septem-

punctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft. 
 
Einstufg/Kennzeichn 
RK051 R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche 

Wirkungen haben. 
RX043 R 43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich 
Anwenderschutz 
SB001 Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesund-

heitsschäden führen. 
SB110 Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflan-

zenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" 
des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beach-
ten. 

SE110 Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SF245-01 Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder 

betreten. 
SS110 Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem un-

verdünnten Mittel. 
SS2101 Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) 

tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 
SS610 Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 
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Einstufg/Kennzeichn 
SX024 S 24 : Berührung mit der Haut vermeiden 
SX037 S 37 : Geeignete Schutzhandschuhe tragen 
 
Wirksamkeit 
WMI23 Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 23 

 
Zusätzliche Angaben zu besonderen Gefahren und Sicherheitshinweisen gemäß § 1d Abs. 2 
der Pflanzenschutzmittelverordnung 

Keine  
 

Hinweise 

NN170 Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea 
(Florfliege) eingestuft. 

NN1842 Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalo-
siphi (Brackwespe) eingestuft. 

WMI23 Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 23 
 

1.5 Nachforderungen zum Mittel 

Anwendungsbezogene Nachforderungen siehe unter Anwendungen (Kapitel 3) 
 

Ohne Unterbrechung 
Analytik 
Zu: KIIA 4.2.3 
Angaben über die ursprüngliche Identifizierung der Verunreinigungen in technischem Spirotetra-
mat sind vorzulegen. 
Begründung: 
Bei der Validierung der HPLC-Methode AM001204MP2 und bei der 5-Batchanalyse sind UV-
Spektren für die Verunreinigungen vorgelegt worden. Die UV-Spektren der meisten Verunreinigun-
gen ähneln sich aber so sehr, dass sie für eine ursprüngliche Identifizierung der Verunreinigungen 
nicht geeignet sind. 
 
Beistoff 
Zu: KIIIA1 1.4.4 bzw. KIIIA1 7.9 
Für jeden Beistoff ist umgehend ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt gemäß der Verordnung 
1907/2006/EG einzureichen. Diese müssen sich entweder auf dem neuesten wissenschaftlich-
technischen die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt auf dem neuesten wissenschaftlich-
technischen Stand befinden oder vom Hersteller des Beistoffes muss bestätigt werden, dass sich 
Stand befinden. 
Begründung: 
Die eingereichten Sicherheitsdatenblätter stammen aus dem Jahr 2005 oder früher, eine Aktuali-
tätsbescheinigung liegt nicht vor. Bei X fehlt im Sicherheitsdatenblatt unter Punkt 15 die in der EU 
erforderliche Einstufung und Kennzeichnung. 
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Naturhaushalt 
Zu: KIIIA1 10.1.2 
Begründung 
Es wird um Vorlage der in der Referenzliste unter KIIIA1 10.1.2/05 aufgeführten Unterlage in engli-
scher Sprache gebeten. 
Contribution a l´etude ecologique de l`alimentation du pigeon ramier (Columba palumbus) en 
Belgique.Report No.: 8455, 1974 (Pages 182-192). Schnock,G., Seutin, E. 
 
Phys.chem.Eigen. 
Zu: KIIIA1 2.4.1 
Die Azidität der Formulierung ist nach CIPAC MT 191 zu bestimmen. 
Begründung: 
Eine 1 %ige wässrige Dispersion zeigt einen pH-Wert von 4,0. Deswegen ist davon auszugehen, 
dass die unverdünnte Formulierung einen pH von < 4 aufweist. 
 
Zu: KIIIA1 2.7.5 
Die Haltbarkeit der Zubereitung bei Umgebungstemperatur über zwei Jahre muss experimentell 
geprüft und in einem Versuchsbericht angegeben werden. Diese Forderung ist vor Zulassung zu 
erfüllen. 
Begründung: 
Der Lagertest sollte nach Ihren Angaben bereits im November 2008 abgeschlossen sein. 
 
Rückstandsanalytik 
Zu: KIIA 4.3 Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs/2. MRM 
Folgende Unterlagen sind innerhalb von zwölf Monaten ab Zulassungsdatum vorzulegen: 
Damit Ergebnisse der Bestimmung von BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, und 
BYI08330 enol-glucosid in schwierigen Matrices mittels Flüssigchromatographie /Tandem-
Massenspektrometrie (LC-MS/MS) einfach abgesichert werden können, ist ein 2. Übergang zu 
validieren. Alternativ kann ein anderes validiertes Absicherungsverfahren zur Bestimmung von 
Rückständen von BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, und BYI08330 enol- glucosid in 
schwierigen pflanzlichen Lebensmitteln vorgelegt werden.  
Begründung:  
Um falsch positive Ergebnisse in der Überwachung zu vermeiden, ist gemäß Leitlinie SAN-
CO/825/00 für den o.g. Matrixtyp ein validiertes Absicherungsverfahren erforderlich (siehe hierzu 
auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 55 (2003) 275). Die Anforderungen hinsichtlich des 
Umfangs der Validierung von Absicherungsverfahren sind weiter präzisiert worden (siehe hierzu 
auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 52 (2000) 292 bzw. Bundesanzeiger Nr. 232, Seite 
23089 vom 09.12.2000). Als Beleg der Spezifität der LC-MS/MS-Methode ist die Validierung nur 
eines Übergangs nicht ausreichend (nähere Erläuterungen hierzu siehe Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 57 (2005) 157).  
 
Zu: KIIA 4.3 Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs/ kommerzielle Bezugsquelle 
Folgende Unterlagen sind innerhalb von zwölf Monaten ab Zulassungsdatum vorzulegen: 
Eine kommerzielle Bezugsquelle für die Metabolite BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, 
BYI08330-mono-hydroxy und BYI08330-enol-glucosid ist zu benennen.  
Begründung:  
Die Anwendung rückstandsanalytischer Methoden und die Quantifizierung eventueller Rückstände 
von Spirotetramat und seinen 4 Metaboliten BYI08330-enol, BYI08330- ketohydroxy, BYI08330-
mono-hydroxy und BYI08330-enol-glucosid, ausgedrückt als Spirotetramat, in pflanzlichen Le-
bensmitteln erfordert die Verfügbarkeit der Standardverbindungen. Kommerzielle Bezugsquellen 
für BYI08330-enol, BYI08330- ketohydroxy, BYI08330-mono-hydroxy und BYI08330-enol-glucosid 
sind nicht bekannt und nicht vom Antragsteller genannt worden.  
 
Zu: KIIA 4.3 Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs/kommerzielle Bezugsquelle 
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Folgende Unterlagen sind innerhalb von zwölf Monaten ab Zulassungsdatum vorzulegen: 
Eine kommerzielle Bezugsquelle für die isotopenmarkierten internen Standards: BYI08330 13C3, 
BYI08330-enol 13C3, BYI08330-ketohydroxy 13C3, BYI08330-mono-hydroxy 13C3 und 
BYI08330-enol-Glc 13C3 ist zu benennen.  
Begründung:  
Die eingereichten und akzeptierten rückstandsanalytischen Methoden zur Quantifizierung eventu-
eller Rückstände von Spirotetramat und seinen 4 Metaboliten BYI08330-enol, BYI08330-
ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy und BYI08330 enol-glucoside, ausgedrückt als Spirotetra-
mat, in pflanzlichen Lebensmitteln verwenden teilweise die oben genannten isotopenmarkierten 
internen Standards. Dies erfordert die Verfügbarkeit der Standardverbindungen. Kommerzielle 
Bezugsquellen für BYI08330 13C3, BYI08330-enol 13C3, BYI08330-ketohydroxy 13C3, BYI08330-
mono-hydroxy 13C3 und BYI08330-enol-Glc 13C3 sind nicht bekannt und nicht vom Antragsteller 
genannt worden.  
 
Zu: KIIA 4.3 Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs/2. MRM 
Folgende Unterlagen sind innerhalb von zwölf Monaten ab Zulassungsdatum vorzulegen: 
Damit Ergebnisse der Bestimmung von Spirotetramat, BYI08330-enol, BYI08330- ketohydroxy, 
BYI08330-monohydroxy, und BYI08330 enol-glucosid in trockenen Matrices mittels Flüssigchro-
matographie/Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) einfach abgesichert werden können, ist 
ein 2. Übergang zu validieren. Alternativ kann ein anderes validiertes Absicherungsverfahren zur 
Bestimmung von Rückständen von Spirotetramat, BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, 
BYI08330- monohydroxy, und BYI08330 enol-glucosid in trockenen pflanzlichen Lebensmitteln 
vorgelegt werden.  
Begründung:  
Um falsch positive Ergebnisse in der Überwachung zu vermeiden, ist gemäß Leitlinie SAN-
CO/825/00 für den o.g. Matrixtyp ein validiertes Absicherungsverfahren erforderlich (siehe hierzu 
auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 55 (2003) 275). Die Anforderungen hinsichtlich des 
Umfangs der Validierung von Absicherungsverfahren sind weiter präzisiert worden (siehe hierzu 
auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 52 (2000) 292 bzw. Bundesanzeiger Nr. 232, Seite 
23089 vom 09.12.2000). Als Beleg der Spezifität der LC-MS/MS-Methode ist die Validierung nur 
eines Übergangs nicht ausreichend (nähere Erläuterungen hierzu siehe Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 57 (2005) 157).  
 
Zu: KIIA 4.3 Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs/2. MRM 
Folgende Unterlagen sind innerhalb von zwölf Monaten ab Zulassungsdatum vorzulegen: 
Damit Ergebnisse der Bestimmung von BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, und 
BYI08330 enol-glucosid in fettreichen Matrices mittels Flüssigchromatographie/Tandem- Mas-
senspektrometrie (LC-MS/MS) einfach abgesichert werden können, ist ein 2. Übergang zu validie-
ren. Alternativ kann ein anderes validiertes Absicherungsverfahren (Absicherung) zur Bestimmung 
von Rückständen von BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, und BYI08330 enol-
glucosid in fettreichen pflanzlichen Lebensmitteln vorgelegt werden.  
Begründung:  
Um falsch positive Ergebnisse in der Überwachung zu vermeiden, ist gemäß Leitlinie SAN-
CO/825/00 für den o. g. Matrixtyp ein validiertes Absicherungsverfahren erforderlich (siehe hierzu 
auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 55 (2003) 275). Die Anforderungen hinsichtlich des 
Umfangs der Validierung von Absicherungsverfahren sind weiter präzisiert worden (siehe hierzu 
auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 52 (2000) 292 bzw. Bundesanzeiger Nr. 232, Seite 
23089 vom 09.12.2000). Als Beleg der Spezifität der LC-MS/MS-Methode ist die Validierung nur 
eines Übergangs nicht ausreichend (nähere Erläuterungen hierzu siehe Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 57 (2005) 157). 
 
Zu: KIIA 4.3 Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs/2. MRM 
Folgende Unterlagen sind innerhalb von zwölf Monaten ab Zulassungsdatum vorzulegen: 
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Damit Ergebnisse der Bestimmung von BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, und 
BYI08330 enol-glucosid in sauren Matrices mittels Flüssigchromatographie/Tandem- Mas-
senspektrometrie (LC-MS/MS) einfach abgesichert werden können, ist ein 2. Übergang zu validie-
ren. Alternativ kann ein anderes validiertes Absicherungsverfahren zur Bestimmung von Rück-
ständen von BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, und BYI08330 enol- glucosid in sau-
ren pflanzlichen Lebensmitteln vorgelegt werden. (Diese Forderung entfällt, wenn eine Absiche-
rungsmethode für wasserhaltige pflanzliche Lebensmittel vorliegt und diese eine saure Extraktion 
verwendet.)  
Begründung: 
Um falsch positive Ergebnisse in der Überwachung zu vermeiden, ist gemäß Leitlinie SAN-
CO/825/00 für den o.g. Matrixtyp ein validiertes Absicherungsverfahren erforderlich (siehe hierzu 
auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 55 (2003) 275). Die Anforderungen hinsichtlich des 
Umfangs der Validierung von Absicherungsverfahren sind weiter präzisiert worden (siehe hierzu 
auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 52 (2000) 292 bzw. Bundesanzeiger Nr. 232, Seite 
23089 vom 09.12.2000). Als Beleg der Spezifität der LC-MS/MS-Methode ist die Validierung nur 
eines Übergangs nicht ausreichend (nähere Erläuterungen hierzu siehe Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 57 (2005) 157).  
 
Zu: KIIA 4.3 Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs/2. MRM 
Folgende Unterlagen sind innerhalb von zwölf Monaten ab Zulassungsdatum vorzulegen: 
Damit Ergebnisse der Bestimmung von BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, und 
BYI08330 enol-glucosid in wasserhaltigen Matrices mittels Flüssigchromatographie/ Tandem-
Massenspektrometrie (LC-MS/MS) einfach abgesichert werden können, ist ein 2. Übergang zu 
validieren. Alternativ kann ein anderes validiertes Absicherungsverfahren zur Bestimmung von 
Rückständen von BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, und BYI08330 enol-glucosid in 
wasserhaltigen pflanzlichen Lebensmitteln vorgelegt werden.  
Begründung:  
Um falsch positive Ergebnisse in der Überwachung zu vermeiden, ist gemäß Leitlinie SAN-
CO/825/00 für den o. g. Matrixtyp ein validiertes Absicherungsverfahren erforderlich (siehe hierzu 
auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 55 (2003) 275). Die Anforderungen hinsichtlich des 
Umfangs der Validierung von Absicherungsverfahren sind weiter präzisiert worden (siehe hierzu 
auch Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 52 (2000) 292 bzw. Bundesanzeiger Nr. 232, Seite 
23089 vom 09.12.2000). Als Beleg der Spezifität der LC-MS/MS-Methode ist die Validierung nur 
eines Übergangs nicht ausreichend (nähere Erläuterungen hierzu siehe Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 57 (2005) 157). 
 
Zu: KIIA 4.3: Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs/Primärmethode 
Folgende Unterlagen sind innerhalb von zwölf Monaten ab Zulassungsdatum vorzulegen: 
Zu der Methode von Schöning (2006, ASB2007-4519) sind die Chromatogramme für die Validie-
rung von Spirotetramat, BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330- monohydroxy und 
BYI08330 enol-glucosid in einer fetthaltigen Beispielmatrix (Erdnüsse oder Baumwollsamen) vor-
zulegen.  
Begründung:  
Damit die angegebenen Validierungsdaten nachvollziehbar sind, werden Chromatogramme zu 
jeder einzelnen validierten Matrixgruppe (wasserhaltig, sauer, trocken, fetthaltig und schwierig) 
benötigt. In der Methode von Schöning (2006, ASB2007-4519) sind Chromatogramme nur für Ap-
felkompott (wasserhaltige Matrix) gezeigt. 
 
' 
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Zu: KIIA 4.3 Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs/Primärmethode 
Folgende Unterlagen sind innerhalb von zwölf Monaten ab Zulassungsdatum vorzulegen: 
Zu der Methode von Schöning, Stuke, Billian (2006, ASB2009-2478) sind die Chromatogramme für 
die Validierung von Spirotetramat, BYI08330-enol, BYI08330- ketohydroxy, BYI08330-
monohydroxy und BYI08330 enol-glucosid in einer sauren Matrix und in Hopfen vorzulegen.  
Begründung:  
Damit die angegebenen Validierungsdaten nachvollziehbar sind, werden Chromatogramme zu 
jeder einzelnen validierten Matrixgruppe (wasserhaltig, sauer, trocken, fetthaltig und schwierig) 
benötigt. In der Methode von Schöning, Stuke, Billian (2006, ASB2009-2478) sind Chroma-
togramme nur für Weizenstroh (trockene Matrix) gezeigt.  
 
Toxikologie 
Zu: KIIA 5.6 
Reproduktionstoxizität, Mehrgenerationenuntersuchung an der Ratte: Korrektur des Studienbe-
richts. 
 
Unter Bezug auf die bereits mit Zwischenmitteilung vom 10.02.2010 mitgeteilten Fehler im Stu-
dienbericht (Young, 13.7.2006, Studie 201426-1, Bericht M-274619-02-1) und Ihrer Stellungnahme 
(Temerowski, 14.12.2009, Bericht M-405303-01-1) in der diese Fehler bestätigt werden, muss der 
Studienbericht korrigiert werden. Dieses muss unter Berücksichtigung und Einhaltung der GLP-
Vorgaben geschehen.  
 
Zu: KIIA 5.3 
Kurzzeittoxizität, orale Studie über 90 Tage am Hund: Korrektur des Studienberichts 
 
Unter Bezug auf die bereits mit Zwischenmitteilung vom 10.02.2010 mitgeteilten Fehler im Stu-
dienbericht (Eigenberg, 9.5.2005, Studie 201223, Bericht M-254183-01-1) und Ihrer Stellungnah-
me 3 / 89 (Temerowski, 14.12.2009, Bericht M-405303-01-1) in der diese Fehler bestätigt werden, 
muss der Studienbericht korrigiert werden. Dieses muss unter Berücksichtigung und Einhaltung 
der GLP-Vorgaben geschehen.  
 
Wirksamkeit 
Zu: KIIIA1 3 
Neue Antragsformblätter 
Begründung: 
Die beantragten Anwendungen konnten nicht übernommen werden, da im Bereich Zierpflanzen-
bau die Größenstaffelung nicht angegeben war. Die mit E-Mail vom 17.07.2008 mitgeteilte Staffe-
lung der Pflanzengröße im Zierpflanzenbau wurde eingearbeitet. Die Vorlage eines geänderten 
Antragsformblattes ist weiterhin erforderlich. 
 
Wirkstoff 
Zu: KIIA 1.11 
Es ist anzugeben, ob es sich bei der 5-Batchanalyse um Batches aus einer Pilotanlage oder einer 
großtechnischen Produktionsanlage handelt. 
 

1.6 Erklärungen der Benehmens-/Einvernehmensbehörden 

 vom Benehmen/Einvernehmen 
JKI 2011-09-09 erklärt 
BFR 2012-01-31 erklärt 
UBA 2009-07-27 nicht erklärt 

1.7 Zugelassene Mittel mit demselben Wirkstoff 

Keine     
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1.8 Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte in bestehender Zulassung 

Keine 

1.9 Höchstmengen 

Rückstandshöchstgehalte werden mit der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festgesetzt und sind ak-
tuell über http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/ recherchierbar. 
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2 Beurteilung des Mittels und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Identität und phys.-chem. Eigenschaften des/der Wirkstoffe/s Ja 
Identität und phys.-chem. Eigenschaften des MitteIs Ja 
Produktanalytik Ja 
Rückstandsanalysenmethoden für die Überwachung Ja 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Toxikologie/Exposition des Anwenders Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 
Naturhaushalt Nein 
 

2.1 Identität und phys.-chem. Eigenschaften der Wirkstoffe 

Spirotetramat 
 
Angaben zur Identität und zu physikalischen und chemischen Eigenschaften s. Anlage 1. 
 

2.2 Identität und phys.-chem. Eigenschaften des Mittels 

Identität 
Hersteller des Mittels Bayer CropScience 
Versuchsbezeichnung BAY-17091-I-0-OD 

 
Schlussfolgerung zu den phys.-chem. Eigenschaften: 
Movento OD 150 ist eine beige, muffig riechende Dispersion in Öl, welche weder brandfördernd 
noch explosiv ist. Der Flammpunkt liegt bei über 100 °C und die Zündtemperatur bei 405 °C. Dich-
te, pH-Wert, Viskosität, Oberflächenspannung, Schaumbeständigkeit, Dispergierverhalten, Re-
dispergierbarkeit, Nasssiebtest, Korngrößenverteilung, Ausgießbarkeit und Lagerstabilität bei er-
höhter (54 °C für 14 Tage) und niedriger (0 °C für 7 Tage) Temperatur erfüllen die Anforderungen 
des FAO/WHO-Manuals (2010). 
Ein Lagertest bei Umgebungstemperatur über zwei Jahre wurde vom Antragsteller angesetzt. 
Die Angaben zu den technischen Eigenschaften weisen darauf hin, dass bei bestimmungsgemä-
ßer Handhabung und Anwendung in der Praxis keine Probleme auftreten sollten. 
 

2.3 Produktanalytik 

Technischer Wirkstoff 
Für die Bestimmung des Reinheitsgrades des technischen Wirkstoffs und der Gehalte der Verun-
reinigungen des technischen Wirkstoffs stehen gemäß Guidance Document SANCO/3030/99 rev. 
4 validierte Methoden zur Verfügung. 
Mittel 
In der Formulierung wird der Wirkstoff Spirotetramat nach einer Methode von Bayer CropScience 
(Zitzmann, 2007) hochdruckflüssigkeitschromatographisch auf einer RP-8- Säule mittels UV-
Detektion bei 240 nm bestimmt. Elutionsmittel: Wasser + 0,5 % 1 N Schwefelsäure/Acetonitril 
(Gradient). 
Die Methode ist gemäß Guidance Document SANCO/3030/99 rev.4 validiert. 
Für die Bestimmung des Wirkstoffgehaltes steht keine CIPAC-Methode zur Verfügung. 
 

2.4 Rückstandsanalysenmethoden für die Überwachung 

Zur Bestimmung von Rückständen des Wirkstoffes Spirotetramat und der jeweiligen Metabolite in 
Lebensmitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs, Boden, Wasser und Luft stehen geeignete 
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analytische Methoden für die Überwachung von Höchstmengen, Grenz- oder Richtwerten zur Ver-
fügung. 
Spirotetramat und die Metabolite lassen sich mittels LC-MS/MS bestimmen. 
Methoden für die Bestimmung in Körperflüssigkeiten und Gewebe sind nicht erforderlich, da Spiro-
tetramat nicht als toxisch oder sehr toxisch eingestuft ist. 
 

2.5 Wirksamkeit/Nachhaltigkeit 

Das Mittel Movento mit dem Wirkstoff Spirotetramat ist antragsgemäß für die Anwendung gegen 
Blattläuse im Hopfen, Salat, Kohl und Ziergehölzen bzw. Baumschulgehölzpflanzen, sowie gegen 
Saugende Insekten in Äpfeln und Thripse in Gemüsezwiebeln vorgesehen. 
Der Wirkstoff Spirotetramat ist ein neuartiges vollsystemisches Insektizid und Akarizid. Der Wirk-
stoff gehört zur Gruppe der Ketoenole (Tetramsäurederivat) und damit zu der gleichen chemischen 
Klasse wie Spirodiclofen und Spiromesifen. Zusammen werden diese Wirkstoffe in der Gruppe 23 
gemäß dem Klassifizierungsshema des Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) gelistet. 
Der Wirkungsmechanismus beruht auf der Hemmung der Lipid-Biosynthese, wobei der Wirkstoff 
mit der Acetyl-CoA Carboxylase interagiert. Aufgrund der Inhibition der de novo Synthese von Lipi-
den, erfolgt eine starke Reduzierung des Lipidgehaltes, was letztendlich zum Tod der Zielorganis-
men führt. Da der Wirkstoff keine Kontaktwirkung hat, muss der Wirkstoff oral aufgenommen wer-
den. Die Wirkung gegen saugende Insekten (z.B. Blattläuse, Schildläuse, Weiße Fliege, Blattflöhe, 
Thripse usw.) erfolgt sukzessive nach der Aufnahme des Insektizides mit einer langsamen Initial-
wirkung und anschließender sehr guten Dauerwirkung. 
In der Pflanze wird der Wirkstoff akropetal im Xylem sowie akro- und basipetal im Phloem trans-
portiert. Dadurch kann der Wirkstoff einen effektiven Schutz der jungen und der alten Blätter er-
möglichen. 
Die eingereichten Wirksamkeitsstudien belegen die Wirksamkeit des Mittels, wobei die höchsten 
Wirkungsgrade aufgrund der Wirkungsweise des Mittels erst einige Tage nach der Applikation er-
zielt werden, anschließend aber eine sehr gute Dauerwirkung (bis zu 8 Wochen nach der Behand-
lung) aufweisen. Eine Ausnahme machten hier die Anwendungen gegen Blattläuse in Zierpflanzen 
(011/012). Das Mittel ist hier mit einer höheren Aufwandmenge in den Wirksamkeitsversuchen 
getestet als beantragt. Dabei waren die Wirkungsgrade stark schwankend und insgesamt grade 
ausreichend. Das JKI kann einer Zulassung dieser Anwendungen nur zustimmen, wenn die bean-
tragte Aufwandmenge der geprüften angepasst wird, bzw. die Pflanzengröße auf bis zu 50 cm be-
schränkt wird. Es besteht Diskussionsbedarf im SVA. 
Unterlagen zum Grenzaufwand liegen vor und rechtfertigen die Aufwandmengen in den jeweiligen 
Anwendungen.  
Über Resistenzen gegenüber dem Wirkstoff Spirotetramat wurde bisher nicht berichtet. In einer 
getesteten Apfelsorte traten nach der Behandlung Pflanzenschäden auf. Deshalb und aufgrund 
der Vielzahl der Zierpflanzenkulturen wird in Äpfeln und Zierpflanzen die Auflage WH915 erteilt. In 
den anderen geprüften Kulturen waren phytotoxische Schäden nicht zu beobachten.  
Erkenntnisse über negative Einflüsse auf Quantität und Qualität des Ertrags, sowie unerwünschte 
oder unbeabsichtigte Nebenwirkungen liegen nicht vor. 
Der Wirkstoff Spirotetramat sowie Produkt Movento sind aufgrund der LD50-Werte aus der Labor-
prüfung gemäß den Kriterien der ICP-BR als nicht toxisch für adulte Bienen einzustufen. Die 
Schädigungsquotienten gemäß EPPO CoE Risk Assessment Scheme liegen deutlich unter dem 
Schwellenwert 50. In Fütterungsversuchen unter Freilandbedingungen wurden mögliche Effekte 
auf die Bienenbrut, wie sie von anderen Wirkstoffen aus der Gruppe der Lipid-Synthese-Hemmer 
bekannt sind, mit den Formulierungen OD 100 und SC 240 untersucht. Dabei zeigte sich eine po-
tentiell brutschädigende Wirkung. In einem Praxisversuch unter Freilandbedingungen konnten kei-
ne Effekte auf die Mortalität der adulten Bienen, Flugintensität, Verhalten und Volksentwicklung 
festgestellt werden. Die Effekte auf die Bienenbrut waren im Vergleich zu den Fütterungsversu-
chen gering. In der Versuchsanlage wurde jedoch die höchste beantragte Aufwandmenge nicht 
berücksichtigt. Das Mittel wird als bienengefährlich (B1) eingestuft, da eine Gefährdung der Bie-
nenbrut nicht ausgeschlossen werden kann (NB6611). 
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Ergebnisse wurden zu den Standardtestarten Aphidius rhopalosiphi und Typhlodromus pyri sowie 
zu Chrysopa carnea und Coccinella septempunctata vorgelegt. Am empfindlichsten reagierte hier-
bei die Raubmilbe Typhlodromus pyri. Für den Siebenpunkt-Marienkäfer war in allen Versuchen 
eine deutliche Reduktion der Fertilität zu beobachten. Das Mittel wird als schwachschädigend für 
Populationen der Arten Typhlodromus pyri (Raubmilbe) (NN234) und Coccinella septempunctata 
(Siebenpunkt-Marienkäfer) (NN261)  und nichtschädigend für Populationen der Arten Chrysoperla 
cernea (Florfliege) (NN170) und Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) (NN1842) eingestuft.  
Bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung sind keine unvertretbaren Auswirkun-
gen des Mittels Movento auf Regenwürmer und andere Bodenmakroorganismen sowie auf Bo-
denmikroorganismen und somit auch keine unvertretbaren Auswirkungen auf die Bodenfruchtbar-
keit zu erwarten. 
 

2.6 Toxikologie/Exposition des Anwenders 

Der Wirkstoff Spirotetramat und das Pflanzenschutzmittel Movento wurden nach den heute übli-
chen Anforderungen ausreichend toxikologisch untersucht. Bei sachgerechter und bestimmungs-
gemäßer Anwendung unter Beachtung der Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung und zum 
Anwenderschutz sind schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Anwender, Arbeiter und 
Dritte nicht zu erwarten.  
 

2.7 Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers 

Zum Rückstandsverhalten des Pflanzenschutzmittels Movento und des darin enthaltenen Wirk-
stoffs Spirotetramat liegen derzeit ausreichende Untersuchungen für die beantragten Anwendun-
gen in Hopfen, Apfel, Salate, Kopfkohle, Kohlrabi, Blattkohle und Speisezwiebeln vor. Die vorge-
legten Untersuchungen in Blumenkohl und Brokkoli reichen nicht zur Beurteilung der beantragten 
Anwendung in Blumenkohle aus. 
 
Diese Anwendungen führen in den Erntegütern nicht zu Rückständen oberhalb der festgesetzten 
Rückstandshöchstgehalte von 10 mg Spirotetramat/kg Hopfen, 5 mg Spirotetramat/kg grüner Sa-
lat, 2 mg Spirotetramat/kg Kohlrabi und Blattkohle, 0,5 mg Spirotetramat/kg Weiß-, Rot-, Spitz-, 
Wirsingkohl, 0,3 mg Spirotetramat/kg Zwiebel (Silberzwiebel) und 0,03 mg Spirotetramat/kg Nieren 
(Rind, Schaf, Ziege, Schwein). 
 
Eine Abschätzung der Wirkstoffaufnahme durch den Verbraucher (TMDI-Berechnung auf Basis der 
geltenden Rückstandshöchstgehalte, EFSA PRIMo, kritischste Konsumentengruppe deutsches 
Kind) ergibt eine Ausschöpfung des ADI-Werts (0.05 mg/kg KG) von 67 %. 
 
Ein akutes Risiko durch die Aufnahme von Spirotetramat-Rückständen aus den beantragten An-
wendungen in Hopfen, Apfel, Salate, Blumenkohle, Kopfkohle, Kohlrabi, Blattkohle und Speise-
zwiebeln besteht nicht. 
Somit ist keine gesundheitliche Beeinträchtigung des Verbrauchers mit diesen Rückständen ver-
bunden. 
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2.8 Naturhaushalt 

Das Pflanzenschutzmittel Movento OD 150 mit dem insektiziden Wirkstoff Spirotetramat ist vorge-
sehen für Anwendungen mit Spritz-Applikation im Gemüse-, Hopfen-, Obst- und Zierpflanzenbau.  
Beim Abbau des Wirkstoffs im Boden entstehen nach Hydrolyse der Kohlensäureesterfunktion 
mehrere Hauptmetaboliten in Anteilen > 10 %AR: Enol-Metabolit mit max. 24 %AR und Ketohydro-
xy-Metabolit mit max. 16 %AR. Bei zwei verschiedenen nachgewiesenen Dimeren soll es sich um 
Artefakte der Extraktaufarbeitung handeln, zur weiteren Aufklärung dieses Sachverhalts bestehen 
Datennachforderungen. Die vollständige Mineralisierung wird bei 12 - 19 %AR nach 50 bzw. 126 
Tagen erreicht. Nicht extrahierbaren Rückstände erreichen in diesem Zeitraum 21 - 31 %AR. Der 
Primärabbau des Wirkstoffs im Boden unter Laborbedingungen vollzieht sich sehr schnell (DT50 < 
1 Tag). Auch für die nachgewiesenen Hauptabbauprodukte wurde ein rascher Abbau im Boden 
beobachtet (Enol-Metabolit: DT50 0,6 – 2,6 Tage; Ketohydroxy-Metabolit: DT50 1,5 – 14,5 Tage). 
Ebenso werden unter Freilandbedingungen für Spirotetramat DT50 von bis zu 1 Tag beobachtet, für 
den Gesamtrückstand einschließlich Metaboliten wird unter diesen Bedingungen eine DT50 von 8,3 
Tagen (geomean) bestimmt. Eine Anreicherung von Wirkstoff und Metaboliten im Boden ist daher 
nicht zu erwarten. 
Der Wirkstoff weist mit KOC-Werten von 159 – 435 im Boden eine mittlere Mobilität auf. Für die 
Hauptmetaboliten ist von einer hohen Mobilität im Boden auszugehen, was durch die Ergebnisse 
von Säulenversickerungsversuchen bestätigt wird. Auf der Basis der vorliegenden Modellsimulati-
onen kann eine Gefährdung des Grundwassers durch Wirkstoff und Bodenmetaboliten als Folge 
der vorgesehenen Anwendungen ausgeschlossen werden. 
Die hydrolytische Stabilität von Spirotetramat ist stark pH-abhängig, im basischen Milieu erfolgt 
eine rasche hydrolytische Esterspaltung. Der Wirkstoff ist nicht als leicht biologisch abbaubar ein-
zustufen. Bei der Direktphotolyse erfolgt eine leichte Beschleunigung des Abbaus in wässriger 
Lösung. Wie im Boden kommt es auch im Wasser-Sediment-System zu einem sehr schnellen Pri-
märabbau des Wirkstoffs (DT50 in der Wasserphase < 1 Tag). Es entstehen die Hauptabbaupro-
dukte Enol-Metabolit und Ketohydroxy-Metabolit, die sowohl in der Wasserphase (mit bis zu 78,8 
%AR bzw. 13,5 %AR) wie auch in der Sedimentphase (mit bis zu 36,6 %AR bzw. 27,8 %AR) 
nachgewiesen werden.  
Der Wirkstoff weist einen sehr niedrigen Dampfdruck auf, es ist von einer sehr geringen Neigung 
zur Verflüchtigung von Boden- und Pflanzenoberflächen auszugehen. Wegen des photochemisch-
oxidativen Abbaus ist eine Persistenz des Wirkstoffs in der Atmosphäre nicht zu erwarten. 
Spirotetramat wirkt akut nicht toxisch gegenüber Säugetieren und Vögeln (LD50 > 2000 mg/kg KG). 
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur längerfristigen Toxizität deuten für Vögel auf eine höhere 
Gefährdung hin (NO(A)EL 4,2 mg/kg KG/d). Für den Nachweis der Vertretbarkeit der langfristigen 
Auswirkungen auf Vögel ist daher eine Verfeinerung der Risikobewertung erforderlich. Aufgrund 
des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten von 2,5 wird der Triggerwert für eine Berücksichti-
gung der Anreicherung in der Nahrungskette bei der Risikobewertung nicht erreicht. 
Unter den Standardarten bei den Gewässerorganismen reagieren Fische am empfindlichsten auf 
Spirotetramat (LC50 1,42 mg/L, NOEC 0,53 mg/L). Deutlich sensitiver zeigen sich jedoch sedi-
mentbewohnende Insektenlarven mit einer NOEC von 0,1 mg/L, die als bewertungsrelevante Ef-
fektkonzentration heranzuziehen ist. Die im Wasser-Sediment-System beobachteten Abbaupro-
dukte sind dagegen deutlich weniger toxisch. Im Mitteltest zeigt sich keine verstärkte Toxizität. 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf aquatische Invertebraten wird unter Berücksichtigung eines Si-
cherheitsfaktors von 10 eine akzeptable Umweltkonzentration von 10 µg as/l abgeleitet. Auf dieser 
Grundlage sind nur für die Anwendungen in Obstbäumen zusätzliche Risikominderungsmaßnah-
men erforderlich (Einhaltung eines Abstandes von 5 m oder Einsatz abdriftmindernder Applikati-
onstechnik). Für eine abschließende Risikobewertung ist die Vorlage eines Fischtests (fish scree-
ning assay) unterbrechend nachgefordert, der die Bewertung möglicher endokriner Effekte auf 
Fische erlaubt. 
Gegenüber terrestrischen Nichtziel-Arthropoden zeigt das Pflanzenschutzmittel Movento bzw. der 
enthaltene Wirkstoff Spirotetramat eine sehr unterschiedliche Toxizität. Die bewertungsrelevante 
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Effektkonzentration für die empfindlichste untersuchte Art Typhlodromus pyri liegt bei LR50 = 0,51 g 
as/ha aus einem erweiterten Labortest auf natürlichem Substrat, während Aphidius rhopalosiphi, 
Chrysoperla carnea und Coccinella septempunctata mit einer LR50 von jeweils > 288 g as/ha deut-
lich weniger sensitiv reagieren. Aufgrund dieser Wirkstoffeigenschaften sind zum Schutz von ter-
restrischen Nichtziel-Arthropoden durch entsprechende Risikominderungsmaßnahmen (Einhaltung 
von Abständen zu Saumstrukturen sowie Einsatz abdriftmindernder Applikationstechnik) mit dem 
Ziel der Verringerung der Einträge durch Abdrift unvertretbare Auswirkungen auszuschließen. Die 
Freilandanwendungen in Baumobst und Hopfen sind wegen der höheren Exposition von Nichtziel-
flächen (höheres Abdriftpotenzial) und der dadurch verursachten möglichen Auswirkungen auf 
Nichtziel-Arthropoden derzeit nicht zulassungsfähig. 
Aufgrund der geringen Toxizität (Labor: 14 d LC50 > 1000 mg/kg; 56 d NOER 100 g as/ha) von Spi-
rotetramat sind schädliche Wirkungen auf Regenwürmer nicht zu erwarten. Unvertretbare Auswir-
kungen auf Bodenmikroorganismen und Pflanzen können aufgrund der Wirkstoffeigenschaften 
ausgeschlossen werden. 
Der Wirkstoff Spirotetramat erfüllt nicht die Kriterien, die eine Einstufung als ein Stoff mit POP-, 
PBT- oder vPvB-Eigenschaften zur Folge hätten.  
Aufgrund der Toxizität gegenüber aquatischen Organismen und der Einstufung des Wirkstoffs als 
nicht leicht biologisch abbaubar ist für das Pflanzenschutzmittel Movento OD 150 eine gefahrstoff-
rechtliche Einstufung und Kennzeichnung als umweltgefährlich und giftig für Gewässerorganismen 
(N, R51/53) erforderlich. 
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3 Anwendungen 
 
001 Hopfen - Blattläuse 

Beschreibung der Anwendung  
Einsatzgebiet Hopfenbau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Blattläuse 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Hopfen 

Angaben zur sachgerechten Anwendung 
Anwendungsbereich Freiland 
Stadium der Kultur 37 bis 55 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 1 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 1 
Anwendungstechnik spritzen oder sprühen 
Aufwand 0,7 l/ha in 1500 bis 2200 l Wasser/ha 

Kennzeichnungsauflagen 
keine  

Wartezeiten 
 14 Tage Freiland: Hopfen 

Anwendungsbestimmungen 
keine  

 
Nachforderungen zur Anwendung 
Keine 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
Keine 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 
Naturhaushalt Nein 

Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers 

Zu -001 und -002: 
Die vorgelegten Rückstandsuntersuchungen reichen für eine Bewertung der beantragten Anwen-
dungen in Hopfen aus. Der festgesetzte Rückstandshöchstgehalt von 15 mg Spirotetramat/kg 
Hopfen kann bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung eingehalten werden. 
Ein akutes Risiko durch die Aufnahme von Spirotetramat-Rückständen aus den beantragten An-
wendungen besteht nicht. 
 

Naturhaushalt 

Für die Freilandanwendungen in Baumobst und Hopfen hat das Umweltbundesamt wegen der 
Bewertung möglicher Auswirkungen auf Nichtziel-Arthropoden (höhere Exposition von Nichtzielflä-
chen aufgrund des höheren Abdriftpotenzials) das Einvernehmen mit der Zulassung nicht erklärt. 
002 Hopfen - Blattläuse 
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Beschreibung der Anwendung  

Einsatzgebiet Hopfenbau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Blattläuse 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Hopfen 

 
Angaben zur sachgerechten Anwendung 

Anwendungsbereich Freiland 
Stadium der Kultur ab 55 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 1 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 1 
Anwendungstechnik spritzen oder sprühen 
Aufwand 1 l/ha in 2200 bis 3300 l Wasser/ha 

 
Kennzeichnungsauflagen 

keine  
 
Wartezeiten 

 14 Tage Freiland: Hopfen 
 
Anwendungsbestimmungen 

keine  
 
Nachforderungen zur Anwendung 
Keine 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
Keine 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 
Naturhaushalt Nein 

Naturhaushalt 

Für die Freilandanwendungen in Baumobst und Hopfen hat das Umweltbundesamt wegen der 
Bewertung möglicher Auswirkungen auf Nichtziel-Arthropoden (höhere Exposition von Nichtzielflä-
chen aufgrund des höheren Abdriftpotenzials) das Einvernehmen mit der Zulassung nicht erklärt. 
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003 Apfel - Blutlaus 

Beschreibung der Anwendung  
Einsatzgebiet Obstbau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Blutlaus 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Apfel 

Angaben zur sachgerechten Anwendung 
Anwendungsbereich Freiland 
Stadium der Kultur ab 69 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 2 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 2 
Abstand 14 Tage 
Anwendungstechnik spritzen oder sprühen 
Aufwand 0,5 l/ha und je m Kronenhöhe in mindestens 500 l 

Wasser/ha und je m Kronenhöhe 
Kennzeichnungsauflagen 

WH915  
Wartezeiten 

 21 Tage Freiland: Apfel 
Anwendungsbestimmungen 

keine  
Nachforderungen zur Anwendung 
Keine 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
Keine 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 
Naturhaushalt Nein 

Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers 

Zu -003 und -004: 
Die vorgelegten Rückstandsuntersuchungen in Äpfel und Birnen reichen für eine Bewertung der 
beantragten Anwendungen in Apfel aus. Der festgesetzte Rückstandshöchstgehalt von 1 mg Spi-
rotetramat/kg Apfel kann bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung eingehalten 
werden. 
Ein akutes Risiko durch die Aufnahme von Spirotetramat-Rückständen aus den beantragten An-
wendungen besteht nicht. 
 

Naturhaushalt 

Für die Freilandanwendungen in Baumobst und Hopfen hat das Umweltbundesamt wegen der 
Bewertung möglicher Auswirkungen auf Nichtziel-Arthropoden (höhere Exposition von Nichtzielflä-
chen aufgrund des höheren Abdriftpotenzials) das Einvernehmen mit der Zulassung nicht erklärt. 
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004 Apfel - Saugende Insekten 
 
Beschreibung der Anwendung  

Einsatzgebiet Obstbau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Saugende Insekten 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Apfel 

 
Angaben zur sachgerechten Anwendung 

Anwendungsbereich Freiland 
Stadium der Kultur ab 69 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 2 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 2 
Abstand 14 Tage 
Anwendungstechnik spritzen oder sprühen 
Aufwand 0,5 l/ha und je m Kronenhöhe in mindestens 500 l 

Wasser/ha und je m Kronenhöhe 
 
Kennzeichnungsauflagen 

WH915  
 
Wartezeiten 

 21 Tage Freiland: Apfel 
 
Anwendungsbestimmungen 

keine  
 
Nachforderungen zur Anwendung 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
 
Ohne Unterbrechung 
BBA-Wirksamkeit 
Zu: KIIIA1 6.1.3. 
Es wurden keine Versuchsergebnisse gegen andere saugende Insekten, wie z.B. den Apfelblatt-
sauger (Psylla/Cacopsylla mali) oder blattsaugenden Wanzen, eingereicht. Für eine erneute Zu-
lassung gegen saugende Insekten werden entsprechende Versuchsergebnisse nachgefordert. 
 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 
Naturhaushalt Nein 

Naturhaushalt 

Für die Freilandanwendungen in Baumobst und Hopfen hat das Umweltbundesamt wegen der 
Bewertung möglicher Auswirkungen auf Nichtziel-Arthropoden (höhere Exposition von Nichtzielflä-
chen aufgrund des höheren Abdriftpotenzials) das Einvernehmen mit der Zulassung nicht erklärt. 
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005 Salate - Blattläuse 
 
Beschreibung der Anwendung  

Einsatzgebiet Gemüsebau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Blattläuse 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Salate 

 
Angaben zur sachgerechten Anwendung 

Anwendungsbereich Freiland 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 2 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 2 
Abstand 14 Tage 
Anwendungstechnik spritzen 
Aufwand 0,48 l/ha in 300 bis 600 l Wasser/ha 

 
Kennzeichnungsauflagen 

keine  
 
Wartezeiten 

  7 Tage Freiland: Salate 
 
Anwendungsbestimmungen 

keine  
 
Nachforderungen zur Anwendung 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
 
Ohne Unterbrechung 
Rückstandsverhalten 
Zu: KIIA 6.3 
Vorlage von mindestens 4 GAP-konformen Rückstandsversuchen zu Salat aus Nordeuropa 
Begründung: 
Salat ist eine Hauptkultur und gemäß Bewertungs-Leitlinie SANCO 7525/VI/95-rev.8 vom 
01.02.2008 sind für eine Freilandanwendung in Nordeuropa 8 Rückstandsversuche entsprechend 
der kritischen GAP vorzulegen. Es liegen jedoch nur 4 überdosierte Versuche aus Nordeuropa 
(und 4 aus Südeuropa) vor. Zur Bewertung der Anwendung sind weitere 4 GAP-konforme Rück-
standsversuche aus Nordeuropa erforderlich. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist auf Basis der 
bereits vorliegenden 4 überdosierten Versuche weder ein Risiko für Verbraucher noch eine Über-
schreitung des RHG von 5 mg/kg zu erwarten. Für eine abschließende Bewqertung der Spiro-
tetramat-Anwendung in salat sind jedoch die geforderten Rückstandsversuche für erforderlich.  
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 
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Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers 

Die vorgelegten Rückstandsuntersuchungen in Kopfsalat zeigen, dass der festgesetzte Rück-
standshöchstgehalt von 7 mg Spirotetramat/kg grüner Salat bei bestimmungsgemäßer und sach-
gerechter Anwendung eingehalten werden kann. 
Ein akutes Risiko durch die Aufnahme von Spirotetramat-Rückständen aus der beantragten An-
wendung besteht nicht. 
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006 Blumenkohle - Blattläuse 
 
Beschreibung der Anwendung  

Einsatzgebiet Gemüsebau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Blattläuse 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Blumenkohle 

 
Angaben zur sachgerechten Anwendung 

Anwendungsbereich Freiland 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 2 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 2 
Abstand 14 Tage 
Anwendungstechnik spritzen 
Aufwand 0,48 l/ha in 300 bis 600 l Wasser/ha 

Kennzeichnungsauflagen 
keine  

Wartezeiten 
? Freiland: Blumenkohle 

Anwendungsbestimmungen 
keine  

 
Nachforderungen zur Anwendung 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
 
Mit Unterbrechung 
Rückstandsverhalten 
Zu: KIIA 6.3 
Vorlage von mindestens 4 GAP-konformen Rückstandsversuchen zu Blumenkohlen (2x Brokkoli, 
2x Blumenkohl) 
Begründung: 
Es liegen nur je 2 (überdosierte) Rückstandsversuche an Blumenkohl und an Brokkoli vor. Um die 
ganze Gruppe der Blumenkohle zu belegen, ist gem. Bewertungsleitlinie SANCO 7525/VI/95-rev.9 
vom 05.10.2010 die Vorlage von mind. je 4 Blumenkohl- und 4 Brokkoliversuchen entsprechend 
der kritischen GAP erforderlich.  
Zwar ist ein Risiko für Verbraucher durch die beantragte Anwendung unwahrscheinlich. Anhand 
der bisherigen Rückstandsversuche lässt sich jedoch nicht sicher beurteilen, ob der in der VO 
(EG) Nr. 396/2005 festgesetzte Rückstandshöchstgehalt von 1 mg/kg für Spirotetramat in Blumen-
kohlen bei der beantragten Anwendung eingehalten werden kann. Die Rückstände in Brokkoli sind 
tendenziell höher als die in Blumenkohl. Für eine erneute Bewertung der Anwendung ist daher die 
Vorlage von mindestens 4 weiteren GAP-konformen Versuchen (2x Brokkoli, 2x Blumenkohl) er-
forderlich. Auf die Vorlage weiterer Blumenkohlversuche kann ggf. verzichtet werden, wenn die 
Rohdaten zu der amerikanischen Studie (zitiert in: Andersch, I. & Duah, F.: (2006) Tier 1 Summary 
of the Residue Data to support the Use of Spirotetramat (BY108330) in Cauliflower, Doc.No.: M- 
277181-01-1; ASB2009-2409) vorgelegt werden und daraus ersichtlich ist, dass die Studie valide 
ist und die landwirtschaftliche Praxis vergleichbar mit der in Nordeuropa ist. 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 
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Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Nein 
  

Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers 

Die vorgelegten Rückstandsuntersuchungen in Brokkoli und Blumenkohl reichen für eine Bewer-
tung der beantragten Anwendungen in Blumenkohle nicht aus. Ob der festgesetzte Rückstands-
höchstgehalt von 1 mg Spirotetramat/kg Blumenkohle bei bestimmungsgemäßer und sachgerech-
ter Anwendung eingehalten werden kann, ist nicht bekannt. 
Ein akutes Risiko durch die Aufnahme von Spirotetramat-Rückständen aus den beantragten An-
wendungen besteht aber vermutlich nicht. Eine vorläufige Abschätzung auf Basis des bisher 
höchsten gemessenen Rückstands für Brokkoli und Blumenkohl bei Kindern zeigt eine Ausschöp-
fung der ARfD von 2 %. 
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007 Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) - Blattläuse 
 
Beschreibung der Anwendung  

Einsatzgebiet Gemüsebau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Blattläuse 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) 

 
Angaben zur sachgerechten Anwendung 

Anwendungsbereich Freiland 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 2 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 2 
Abstand 14 Tage 
Anwendungstechnik spritzen 
Aufwand 0,48 l/ha in 300 bis 600 l Wasser/ha 

 
Kennzeichnungsauflagen 

keine  
 
Wartezeiten 

  3 Tage Freiland: Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) 
 
Anwendungsbestimmungen 

keine  
 
Nachforderungen zur Anwendung 
Keine 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
Keine 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 

Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers 

Die vorgelegten Rückstandsuntersuchungen in Rot-, Weiß-, Wirsing- und Rosenkohl reichen für 
eine Bewertung der beantragten Anwendung in Kopfkohle aus. Die festgesetzten Rückstands-
höchstgehalte von 2 mg Spirotetramat/kg Weiß-, Rot-, Spitz-, und Wirsingkohl können bei bestim-
mungsgemäßer und sachgerechter Anwendung eingehalten werden. 
Ein akutes Risiko durch die Aufnahme von Spirotetramat-Rückständen aus der beantragten An-
wendung besteht nicht. 
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008 Kohlrabi - Blattläuse 
 
Beschreibung der Anwendung  

Einsatzgebiet Gemüsebau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Blattläuse 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Kohlrabi 

 
Angaben zur sachgerechten Anwendung 

Anwendungsbereich Freiland 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 2 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 2 
Abstand 14 Tage 
Anwendungstechnik spritzen 
Aufwand 0,48 l/ha in 300 bis 600 l Wasser/ha 

 
Kennzeichnungsauflagen 

VV605  
 
Wartezeiten 

  3 Tage Freiland: Kohlrabi 
 
Anwendungsbestimmungen 

keine  
 
Nachforderungen zur Anwendung 
Keine 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
Keine 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 
  

Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers 

Die vorgelegten Rückstandsuntersuchungen reichen für eine Bewertung der beantragten Anwen-
dungen in Kohlrabi (ganzes Erzeugnis inkl. Blätter) aus. Der festgesetzte Rückstandshöchstgehalt 
von 2 mg Spirotetramat/kg Kohlrabi kann bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwen-
dung voraussichtlich eingehalten werden. 
Ein akutes Risiko durch die Aufnahme von Spirotetramat-Rückständen aus der beantragten An-
wendung besteht nicht. 
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009 Blattkohle - Blattläuse 
 
Beschreibung der Anwendung  

Einsatzgebiet Gemüsebau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Blattläuse 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Blattkohle 

 
Angaben zur sachgerechten Anwendung 

Anwendungsbereich Freiland 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 3 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 3 
Abstand 14 Tage 
Anwendungstechnik spritzen 
Aufwand 0,48 l/ha in 300 bis 600 l Wasser/ha 

 
Kennzeichnungsauflagen 

keine  
 
Wartezeiten 

  3 Tage Freiland: Blattkohle 
 
Anwendungsbestimmungen 

keine  
 
Nachforderungen zur Anwendung 
Keine 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
Keine 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 

Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers 

Die vorgelegten Rückstandsuntersuchungen in Grünkohl reichen für eine Bewertung der beantrag-
ten Anwendung in Blattkohle aus. Der festgesetzte Rückstandshöchstgehalt von 7 mg Spirotetra-
mat/kg Blattkohle sowie der festgesetzte Rückstandshöchstgehalt von 0,03 mg Spirotetramat/kg 
Nieren (ergibt sich aus der Verfütterung der Blattkohle an landwirtschaftliche Nutztiere) kann bei 
bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung eingehalten werden. 
Ein akutes Risiko durch die Aufnahme von Spirotetramat-Rückständen aus der beantragten An-
wendung besteht nicht. 
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010 Speisezwiebel - Thrips spp. 
 
Beschreibung der Anwendung  

Einsatzgebiet Gemüsebau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Thrips spp. 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Speisezwiebel 

 
Angaben zur sachgerechten Anwendung 

Anwendungsbereich Freiland 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 4 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 4 
Abstand 7 Tage 
Anwendungstechnik spritzen 
Aufwand 0,48 l/ha in maximal 600 l Wasser/ha 

 
Kennzeichnungsauflagen 

keine  
 
Wartezeiten 

  7 Tage Freiland: Speisezwiebel 
 
Anwendungsbestimmungen 

keine  
 
Nachforderungen zur Anwendung 
Keine 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
Keine 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 

Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers 

Die vorgelegten Rückstandsuntersuchungen reichen für eine Bewertung der beantragten Anwen-
dung in Speisezwiebeln aus. Der festgesetzte Rückstandshöchstgehalt von 0,3 mg Spirotetra-
mat/kg Zwiebel kann bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung eingehalten wer-
den. 
Ein akutes Risiko durch die Aufnahme von Spirotetramat-Rückständen aus der beantragten An-
wendung besteht nicht. 
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011 Ziergehölze, Baumschulgehölzpflanzen - Blattläuse 
 
Beschreibung der Anwendung  

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Blattläuse 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Ziergehölze, Baumschulgehölzpflanzen 

 
Angaben zur sachgerechten Anwendung 

Anwendungsbereich Freiland 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 2 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 2 
Abstand 14 Tage 
Anwendungstechnik spritzen 
Aufwand  
 - Pflanzengröße bis 50 cm 0,3 l/ha in 600 l Wasser/ha 
 - Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0,45 l/ha in 900 l Wasser/ha 
 - Pflanzengröße über 125 cm 0,6 l/ha in 1200 l Wasser/ha 

 
Kennzeichnungsauflagen 

WH915  
 
Wartezeiten 

(N) Freiland: Ziergehölze, Baumschulgehölzpflanzen 
Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung. 

 
Anwendungsbestimmungen 

keine  
 
Nachforderungen zur Anwendung 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
 
Ohne Unterbrechung 
BBA-Wirksamkeit 
Zu: KIIIA1 6.1.3 und KIIIA1 6.1.2 
Die Gruppe der Baumschulgehölzpflanzen umfasst die große Gruppe der Obstgehölze und der 
Ziergehölze (Zierkoniferen und Zierlaubgehölzen), die in Baumschulen produziert werden. Die 
Ziergehölze wiederum umfassen die Zierkoniferen und Zierlaubgehölzen insgesamt. Diese Kultur-
gruppen werden von einer Vielzahl an verschiedensten spezifischen und nicht spezifischen Blatt-
lausarten befallen.  
Zu dieser Anwendung wurde nur eine Blattlaus-Gehölz-Kombination getestet. Zwar sind Äpfel als 
ein Obstgehölz in Anwendung 003 und 004 einbezogen und aus dem Arbeitskreis Lückenindikati-
on liegt eine Reihe von Versuchen gegen Blattläuse an Obstgehölzen vor. Für eine so umfassende 
Anwendung sollten jedoch weitere Ergebnisse vorliegen. Daher werden Wirksamkeitsversuche zu 
häufigen Blattlausarten an Ziergehölzen inkl. Zierkoniferen nachgefordert. 
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Zu: KIIIA1 3.9 
Die Gebrauchsanleitung sollte hinsichtlich der Höhenstaffelung der Pflanzen und den dadurch ver-
änderten Aufwandmengen für Mittel und Wasser überarbeitet werden. 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 

Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers 

Zu –011 und –012: 
Die beantragten Anwendungen in Ziergehölzen und Baumschulgehölzpflanzen sind nicht rück-
standsrelevant. 
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012 Ziergehölze, Baumschulgehölzpflanzen - Blattläuse 

Beschreibung der Anwendung  
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau 
Schadorganismus/Zweckbestimmung Blattläuse 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte Ziergehölze, Baumschulgehölzpflanzen 

Angaben zur sachgerechten Anwendung 
Anwendungsbereich Gewächshaus 
Anwendungszeitpunkt Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ers-

ten Symptome/Schadorganismen oder ab Warn-
dienstaufruf 

Maximale Zahl der Behandlungen  
 - in dieser Anwendung 2 
 - für die Kultur bzw. je Jahr 2 
Abstand 14 Tage 
Anwendungstechnik spritzen 
Aufwand  
 - Pflanzengröße bis 50 cm 0,3 l/ha in 600 l Wasser/ha 
 - Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0,45 l/ha in 900 l Wasser/ha 
 - Pflanzengröße über 125 cm 0,6 l/ha in 1200 l Wasser/ha 

Kennzeichnungsauflagen 
WH915  

Wartezeiten 
(N) Gewächshaus: Ziergehölze, Baumschulgehölzpflanzen 

Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung. 
Anwendungsbestimmungen 

keine  
Nachforderungen zur Anwendung 
Mittelbezogene Nachforderungen siehe unter Mittel (Kapitel 1.5) 
Ohne Unterbrechung 
BBA-Wirksamkeit 
Zu: KIIIA1 3.9 
Die Gebrauchsanleitung sollte hinsichtlich der Höhenstaffelung der Pflanzen und den dadurch ver-
änderten Aufwandmengen für Mittel und Wasser überarbeitet werden. 
 
Zu: KIIIA1 6.1.3 und KIIIA1 6.1.2 
Die Gruppe der Baumschulgehölzpflanzen umfasst die große Gruppe der Obstgehölze und der 
Ziergehölze (Zierkoniferen und Zierlaubgehölzen), die in Baumschulen produziert werden. Die 
Ziergehölze wiederum umfassen die Zierkoniferen und Zierlaubgehölzen insgesamt. Diese Kultur-
gruppen werden von einer Vielzahl an verschiedensten spezifischen und nicht spezifischen Blatt-
lausarten befallen.  
Zu dieser Anwendung wurde nur eine Blattlaus-Gehölz-Kombination getestet. Zwar sind Äpfel als 
ein Obstgehölz in Anwendung 003 und 004 einbezogen und aus dem Arbeitskreis Lückenindikati-
on liegt eine Reihe von Versuchen gegen Blattläuse an Obstgehölzen vor. Für eine so umfassende 
Anwendung sollten jedoch weitere Ergebnisse vorliegen. Daher werden Wirksamkeitsversuche zu 
häufigen Blattlausarten an Ziergehölzen inkl. Zierkoniferen nachgefordert. 
 
Beurteilung der Anwendung und Schlussfolgerungen 

Prüfbereich zulassungsfähig 
Wirksamkeit/Nachhaltigkeit Ja 
Rückstandsverhalten/Exposition des Verbrauchers Ja 
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4 Dekodierung von Auflagen und Hinweisen 
N Umweltgefährlich 
NB6611 Das Mittel wird als bienengefährlich eingestuft (B1). Es darf nicht auf blühende 

oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Un-
kräuter. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten. 

NN170 Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea 
(Florfliege) eingestuft. 

NN1842 Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalo-
siphi (Brackwespe) eingestuft. 

NN234 Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Typhlodromus 
pyri (Raubmilbe) eingestuft. 

NN261 Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Coccinella sep-
tempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft. 

RA082 Enthält Spirotetramat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
RK051 R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädli-

che Wirkungen haben. 
RX043 R 43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich 
RX062 R 62 : Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. 
SB001 Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Ge-

sundheitsschäden führen. 
SB110 Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im 

Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzen-
schutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit ist zu beachten. 

SE110 Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten 
Mittel. 

SF245-01 Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wie-
der betreten. 

SP001 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung 
einzuhalten. 

SS110 Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem 
unverdünnten Mittel. 

SS2101 Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummi-
stiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 

SS610 Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 
SX002 S  2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
SX013 S 13 : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten 
SX024 S 24 : Berührung mit der Haut vermeiden 
SX036 S 36 : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 
SX037 S 37 : Geeignete Schutzhandschuhe tragen 
SX046 S 46 : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Eti-

kett vorzeigen 
VV605 Blätter zum Verzehr/zur Verfütterung nicht geeignet. 

Die Angabe ist jeweils gut sichtbar, deutlich lesbar und unverwischbar auf der 
Packung, der Fertigpackung oder einem mit ihr verbundenen Etikett, auf der Um-
hüllung oder, sofern die Erzeugnisse lose abgegeben werden, auf einem Schild 
neben der Ware oder in einem Aushang oder einer schriftlichen Aufzeichnung 
oder auf vergleichbare Weise jeweils am Ort der Abgabe, sofern die Angabe dem 
jeweiligen Lebensmittel zuzuordnen ist, anzugeben. Bei der Abgabe von Erzeug-
nissen an andere Personen als Verbraucher erfolgt die Kenntlichmachung der 
Behandlung durch die vorgeschriebene Angabe auf einer Außenfläche der Pa-
ckungen oder Behältnisse und zusätzlich in den Begleitpapieren. 
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Die genannte Angabe und Kenntlichmachung kann entfallen, wenn die Blätter 
des Kohlrabis vor dem Inverkehrbringen entfernt werden oder wenn sichergestellt 
werden kann, dass das gesamte Erzeugnis die Vorgaben der Verordnung (EG) 
Nr. 396/2005 erfüllt. 
 

WH915 In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen 
aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste).

WMI23 Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 23 
Xn Gesundheitsschädlich 

5 Anhang [Abkürzungen] 
noch nicht gefüllt 
 



 

BVL-Bewertungsbericht 

ZN8 006554-00/00 Movento Zulassungsverfahren für Pf lanzenschutzmittel 

 
Wirkstoff(e):  
150 g/l Spirotetramat (1097) 
 
 
 
 
Identität und phys.-chem. Eigenschaften der Wirksto ffe  
 
 
Wirkungsweise von Spirotetramat: 



 

ISO common name Spirotetramat BVL No. 1097 CIPAC No.  

CAS No.  203313-25-1 

EEC No. -- 

Function  

 

Molecular formula  and molecular mass C21H27NO5 373.45 g/mol 

 

Chemical name (IUPAC) cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate 

Chemical name (CA) Carbonic acid, cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2- oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl ester 

 
FAO-Specification  -- 

Minimum purity of the active substance 
as manufactured  

960 g/kg  

Identity of relevant impurities in the 
active substance as manufactured  

none 
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Physical and chemical properties of the active substance spirotetramat  
 
Section 
(Annex 
point) 

Study Purity  
[%] 

Method Results Comments Reference 

B.2.1.1.1 
(IIA 2.1) 

Melting point, 
freezing point or 
solidification point 

99.2 EEC A 1  
(DSC) 

142 °C  Franke; 2004 
M-063268-01-1  
E 1751394 

B.2.1.1.2 
(IIA 2.1) 

Boiling point 99.2 EEC A 2  
(DSC) 

Spirotetramat has no boiling point at 
atmospheric pressure. Spirotetramat 
decomposes. 

 Franke; 2004 
M-063268-01-1  
E 1751396 

B.2.1.1.3 
(IIA 2.1) 

Temperature of 
decomposition or 
sublimation 

99.2 OECD 113 
(DSC) 

235 °C  Franke; 2004 
M-063268-01-1  
E 1751398 

B.2.1.2 
(IIA 2.2) 

Relative density 99.1 
 
 
 
 
97.5 

EEC A 3  
(air comparison 
pycnometer) 
 
 
EEC A 3  
(air comparison 
pycnometer) 
 

d4
20 = 1.23 

 
 
 
 
d4

20 = 1.22 

 Muehlberger and 
Lemke; 2004 
M-063293-01-1 
E 1751400 
 
Bogdoll and Lemke; 
2006 
M-270041-01-1 
E 1751402 

B.2.1.3.1 
(IIA 2.3) 

Vapour pressure 99.2 EEC A 4  
(vapour pressure 
balance) 

5.6 x 10–9 Pa (20 °C)  
1.5 x 10–8 Pa (25 °C) 
1.5 x 10–6 Pa (50 °C) 
 
extrapolated from measurement between 96 
and 146 °C 

 Franke, 2004 
M-066171-01-1 
E 1751404 



 

Section 
(Annex 
point) 

Study Purity  
[%] 

Method Results Comments Reference 

B.2.1.3.2 
(IIA 2.3) 

Volatility, Henry's 
law constant 

 Calculation 6.24 x 10–8 Pa m3 mol–1 (20 °C, pH 4) 
6.99 x 10–8 Pa m3 mol–1 (20 °C, pH 7) 
1.09 x 10–7 Pa m3 mol–1 (20 °C, pH 9) 
 
calculated from vapour pressure: 5.6 x 10–

9 Pa 
and water solubilities at the respective pH 
value. 

 Bogdoll, 2005 
M-262215-01-1 
E 1751406 

B.2.1.4.1 
(IIA 2.4) 

Appearance: 
physical state 

99.1 
 
 
 
 
97.5 

Visual 
assessment 

powder 
 
 
 
 
powder 

 Muehlberger, 2003 
M-103239-01-1 
E 1751408 
 
Bogdoll and Lemke, 
2006 
M-270051-01-1 
E 1751410 

B.2.1.4.2 
(IIA 2.4) 

Appearance: colour 99.1 
 
 
 
 
97.5 

Visual 
assessment 

light beige 
 
 
 
 
white 

 Muehlberger, 2003 
M-103239-01-1 
E 1751408 
 
Bogdoll and Lemke, 
2006 
M-270051-01-1 
E 1751410 

B.2.1.4.3 
(IIA 2.4) 

Appearance: odour 99.1 
 
 
 
 
97.5 

Olfactory  
assessment 

no characteristic odor 
 
 
 
 
no characteristic odor 

 Muehlberger, 2003 
M-103239-01-1 
E 1751412 
 
Bogdoll and Lemke, 
2006 
M-270051-01-1 
E 1751414 



 

Section 
(Annex 
point) 

Study Purity  
[%] 

Method Results Comments Reference 

UV-VIS 
OECD 101 

λmax [nm] ε [L mol–1 cm–1]  pH 
 211  22.0 x 103 
 276    0.8 x 103  
 

 B.2.1.5.1 
(IIA 2.5) 

Spectra of  
purified active 
substance 

99.2 
 
 
99.2 

IR, NMR, MS Spectra are consistent with given structure of 
spirotetramat. 

 

Kaussmann, 2004 
M-182543-02-1 
E 1751416 

B.2.1.5.2 
(IIA 2.5) 

Spectra for  
impurities of  
toxicological, 
ecotoxicological or 
environmental 
concern 

 UV-VIS, IR, 
NMR, MS 

No toxicologically, ecotoxicologically or 
environmentally significant components. 

  

B.2.1.6 
(IIA 2.6) 

Solubility in 
water 

99.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99.4 

EEC A 6 (flask 
method) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEC A 6 (flask 
method) 

33.5 mg/L (20 °C; pH 4)  
29.9 mg/L (20 °C; pH 7) 
19.1 mg/L (20 °C; pH 9) 
 
The HPLC chromatograms shows that the test 
item is unstable in aqueous solution at pH 9 
(formation of a degradation product). The 
degradation does increase with longer stirring 
time. 
 
 
In distilled water:  
33.4 mg/L (20 °C; pH 6) 

 Muehlberger, B., 
Strunk, B.; 2003 
M-103256-01-1 
E 1751426 
 
 
 
 
 
 
 
Bogdoll, B., Lemke, 
G.; 2006 
M-270060-01-1 
E 1751428 



 

Section 
(Annex 
point) 

Study Purity  
[%] 

Method Results Comments Reference 

B.2.1.7 
(IIA 2.7) 

Solubility in 
organic solvents 

99.1 ≅ EEC A 6 acetone  100-200 
dichloromethane > 600 
ethyl acetate  67 
n-hexane  0.055 
ethanol  44 
toluene  60 
dimethyl sulfide 200-300 
  all values in g/L at 20 °C 
 

 Muehlberger and 
Eyrich, 2004 
M-122802-01-1 
E 1751430 

  98.7 EEC A 6 Acetone  104 g/L at 20 °C  Eyrich an d Bogdoll, 
2010  
PA10/044 
E 2092070 

B.2.1.8 
(IIA 2.8) 

Partition 
coefficient 

99.1 EEC A 8  
(HPLC method) 

log Po/w = 2.51 (40 °C; pH 4) 
log Po/w = 2.51 (40 °C; pH 7) 
log Po/w = 2.50 (40 °C; pH 9) 
 

 Lemke and 
Muehlberger, 2003 
M-103244-01-1 
E 1751432 

B.2.1.9.1 
(IIA 2.9) 

Hydrolysis rate 99 
98 

OECD 111 [azaspirodecenyl-3-14C]cis-labelled: (label 1) 
[azaspirodecenyl-5-14C]cis-labelled: (label 2) 
 
pH 4 (25 °C): DT 50 = 32.5 d 
pH 7 (25 °C): DT 50 = 8.6 d 
pH 9 (25 °C): DT 50 = 7.6 h 
 
pH 4 (20 °C): DT 50 = 48 d 
pH 7 (20 °C): DT 50 = 13 d 
 
degradation products: 
BYI08330-enol: max. 35 – 93% at test 
termination 

 Heinemann, 2004 
M-093124-01-2 
E 1751436 



 

Section 
(Annex 
point) 

Study Purity  
[%] 

Method Results Comments Reference 

B.2.1.9.2 
(IIA 2.9) 

Direct 
phototransformation 
in purified water 

98 
98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 
98 

EPA 161-1 [azaspirodecenyl-3-14C]cis-labelled: (label A) 
[azaspirodecenyl-5-14C]cis-labelled: (label B) 
 
DT50 = 2.7 d (pH 5) purified water 
 
degradation products: 
BYI08330-photo-cyclopentyl: max. 39 % after 
7 d 
BYI08330-photo-2-hydroxymethyl: max. 22% 
after 4 d 
BYI08330-photo-2-formyl: max. 11 % after 3 d 
BYI08330-photo-2-methyl: max. 18 % after 6 
d 
 
 
[azaspirodecenyl-3-14C]cis-labelled: (label A) 
[azaspirodecenyl-5-14C]cis-labelled: (label B) 
 
DT50 = 0.2 d (pH 7.9) natural water 
 
degradation products: 
BYI08330-enol: max. 80 % after 1 d 
Degraded afterwards to several photo 
metabolites 
 

 Stupp, 2005 
M-266695-01-1 
E 1751438 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stupp, 2005 
M-266753-01-2 
E 1751444 
 



 

Section 
(Annex 
point) 

Study Purity  
[%] 

Method Results Comments Reference 

B.2.1.9.3 
(IIA 2.9) 

Quantum yield of 
direct photo-
degradation 

99.2 EPA 161-1 φ = 0.00571 
 
GC-Solar (50° N): 
 DT50 = 0.49 d (summer) up to 
 DT50 = 2.8 d (winter) 
 
Frank & Klöpffer (50° N): 
 DT50 = 0.73 d (June) up to  
 DT50 = 10 d (December) 
 

 Heinemann, 2004 
M-092941-01-2 
E 1751440 

B.2.1.9.4 
(IIA 2.9) 

Dissociation 
constant (pKa) 

99.1 OECD 112  
(spectrophoto-
metric) 

pKa = 10.7  Muehlberger and 
Eyrich, 2005 
M-261598-01-1 
E 1751446 

B.2.1.10 
(IIA 2.10) 

Stability in air, 
indirect photo-
transformation  

 Atkinson  
calculation 

DT50 = 2.4 h (12 h-day) 
k = 76.2 x 10–12 cm3 molecules–1 s–1 

(OH-radical-conc.: 1.5 x 106 molecules cm–3) 

 Hellpointner, E.; 
2004 
M-092840-01-1 
E 1751448 

B.2.1.11.1 
(IIA 2.11) 

Flammability 97.5 EEC A 10 Spirotetramat technical was determined to be 
non-flammable.  

 Smeykal, 2006 
M-269989-01-1 
E 1751450 

B.2.1.11.2 
(IIA 2.11) 

Auto-flammability 97.5 
 
 
 
 
97.5 

EEC A 16 
 
 
 
 
BCC Test 

No self-ignition up to 400 °C. 
 
 
 
 
Spirotetramat is not classified in Division 4.2 
(a negative result was obtained in the test 
using a 10 cm cube sample at 140 °C). 

 Smeykal, 2006 
M-270010-01-1 
E 1751452 
 
 
Smeykal, 2006 
M-270036-01-1 
E 1751454 

B.2.1.12 
(IIA 2.12) 

Flash point   Not applicable (melting point > 40 °C )   



 

Section 
(Annex 
point) 

Study Purity  
[%] 

Method Results Comments Reference 

B.2.1.13 
(IIA 2.13) 

Explosive 
properties 

97.5 EEC A 14 
theoretical 
consideration 
 

Not explosive (decomposition energy is below 
500 J/g) 
 

 Smeykal, 2006 
M-269992-01-1 
E 1751456 

B.2.1.14 
(IIA 2.14) 

Surface tension 99.1 
 
 
 
 
97.5 

EEC A 5 61.65 mN/m at 20°C 
 
 
 
 
60.5 mN/m at 20°C 
 
Non surface active 

 Muehlberger, B., 
Lemke, G.; 2004 
M-063303-01-1 
E 1751458 
 
Bogdoll, B., Lemke, 
G.; 2006 
M-270037-01-1 
E 1751460 

B.2.1.15 
(IIA 2.15) 

Oxidising 
properties 

97.5 EEC A 17 
 
 

Non-oxidising 
 

 Smeykal, 2006 
M-270029-01-1 
E 1751462 



 - 10 - 

 
 
 

 
 
Identität und phys.-chem. Eigenschaften des Mittels  
 
Sektion 
(Annex 
Punk) 

Eigenschaft Methode Ergebnis 

III2. 1 Farbe     beige 
III2. 1 Geruch     muffig 
III2. 2.1 Explosionsfähigkeit EEC A 14  Explosive 

properties 
Das Mittel ist nicht 
explosiv. 

III2. 2.2 Brandfördernde Eigenschaften EEC A 21  Oxidising 
properties (liquids and 
gases) 

Das Mittel ist nicht 
brandfördernd. 

III2. 3 Flammpunkt EEC A  9  Flash-point > 100 °C 
III2. 3 Zündtemperatur (Flüssigkeit und 

Gase) 
EEC A 15  Auto-
ignition temperature 
(liquids and gases) 

405 °C 

III2. 4.2 pH-Wert CIPAC MT  75.3    
Determination of pH-
values, pH of diluted 
and undiluted aqueous 
solutions 

4 ( Konzentration: 1 % 
) 

III2. 5.2 Viskosität CIPAC MT 192      
Viscosity of liquids by 
rotational viscometry 

216 mPa*s ( 
Temperatur: 40 °C; 
Schergeschwindigkeit: 
100 1/s ) 

III2. 5.2 Viskosität CIPAC MT 192      
Viscosity of liquids by 
rotational viscometry 

455 mPa*s ( 
Temperatur: 40 °C; 
Schergeschwindigkeit: 
20 1/s ) 

III2. 5.2 Viskosität CIPAC MT 192      
Viscosity of liquids by 
rotational viscometry 

349 mPa*s ( 
Temperatur: 20 °C; 
Schergeschwindigkeit: 
100 1/s ) 

III2. 5.2 Viskosität CIPAC MT 192      
Viscosity of liquids by 
rotational viscometry 

543 mPa*s ( 
Temperatur: 20 °C; 
Schergeschwindigkeit: 
20 1/s ) 

III2. 5.3 Oberflächenspannung OECD 115           
Surface tension of 
aqueous solutions 

28 mN/m ( Temperatur: 
25 °C; Konzentration: 
unverdünnt ) 

III2. 6.1 Dichte, relative OECD 109           
Density of liquids and 
solids 

0,988 ( Temperatur: 20 
°C ) 

III2. 7.1 Lagerstabilität bei erhöhter 
Temperatur 

CIPAC MT  46.3    
Accelerated storage, 
combined method 

Das Mittel ist in HDPE, 
COEX/E-VAL und 
COEX/PA physikalisch 
und chemisch stabil. ( 
Lagerdauer: bei 54 °C / 
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14 d ) 
III2. 7.4 Lagerstabilität bei niedriger 

Temperatur 
CIPAC MT  39.3    Low 
temperature stability, 
liquid formulations 

0 max. ml Sediment ( 
Lagerdauer: bei 0 °C / 
7 Tage ) 

III2. 8.2 Schaumbeständigkeit CIPAC MT  47.2   
Persistent foaming of 
SC 

0 ml ( Konzentration: 
0,5 %; Standzeit: nach 
1 min ) 

III2. 8.3 Dispergierverhalten CIPAC MT 180      
Dispersibility 
characteristics of 
formulations (SE 
formulations) 

Das Mittel weist nach 
30 min und 24,5 h eine 
Spur Sediment, eine 
Spur Öl und max. 0,05 
mL Rahm auf. ( 
Konzentration: 0,5% in 
CIPAC-Wasser D ) 

III2. 8.3 Redispergierbarkeit CIPAC MT 180      
Dispersibility 
characteristics of 
formulations (SE 
formulations) 

Das Mittel ist bei den 
aufgeführten 
Konzentrationen 
redispergierbar (0,01 
% in CIPAC-Wasser A 
bzw. D; 0,5 % in 
CIPAC-Wasser A bzw. 
D). 

III2. 8.3 Dispergierverhalten CIPAC MT 180      
Dispersibility 
characteristics of 
formulations (SE 
formulations) 

Das Mittel weist nach 
30 min und 24,5 h kein 
Sediment, kein Öl und 
kein Rahm auf. ( 
Konzentration: 0,01% 
in CIPAC-Wasser D ) 

III2. 8.3 Dispergierverhalten CIPAC MT 180      
Dispersibility 
characteristics of 
formulations (SE 
formulations) 

Das Mittel weist nach 
30 min und 24,5 h 
max. 0,05 mL 
Sediment, kein Öl und 
max. 0,05 mL Rahm 
auf. ( Konzentration: 
0,5% in CIPAC-Wasser 
A ) 

III2. 8.3 Dispergierverhalten CIPAC MT 180      
Dispersibility 
characteristics of 
formulations (SE 
formulations) 

Das Mittel weist nach 
30 min und 24,5 h kein 
Sediment, kein Öl und 
kein Rahm auf. ( 
Konzentration: 0,01% 
in CIPAC-Wasser A ) 

III2. 8.5 Nasssiebung (z.B. >= 75 µm) CIPAC MT 185      Wet 
sieve test 

0,02 Gew. % 

III2. 8.6. Korngrößenverteilung CIPAC MT 187      
Particle size analysis 
by laser diffraction 

4,42 µm ( sonstiges: 
>= 90 % ) 

III2. 8.6. Korngrößenverteilung CIPAC MT 187      
Particle size analysis 
by laser diffraction 

0,58 µm ( sonstiges: 
<= 10 % ) 

III2. 8.8. Ausgießbarkeit CIPAC MT 148      
Pourability of SC 

2,92 Gew. % 
Rückstand 

III2. 8.8. Ausgießbarkeit nach dem Spülen CIPAC MT 148      
Pourability of SC 

0,14 Gew. % 
Rückstand 
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III4. 2 Verfahren zur Reinigung von 
Pflanzenschutzgeräten 

    Gründlich mit Wasser 
spülen. 

 
Experimentelle Überprüfung der physikalischen, chem ischen und technischen 
Eigenschaften des Mittels:  
Bewertungen : Positiv 
 
The following physical, chemical and technical properties of the plant protection product were 
experimentally tested: 
density, colour, pH, surface tension, storage stability at high temperatures (14 d at 54 °C) and low 
temperature stability (7 d at 0 °C), persistent foa ming, dispersion stability, particle size distribution 
(laser diffraction) and pourability incl. rinsed residue. 
For the pourability the measured value was significantly higher than the value submitted by the 
applicant. 
The formulation complies with the chemical, physical and technical criteria which are stated for this 
type of formulation in the FAO/WHO manual (2010). 
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